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empfängerin denkbar ungeeignet
ist, weil von vornherein feststeht,
daß sie die Geldstrafe gar nicht be-
zahlen wird. Diesen Gesichtspunkt
darf zwar das Gericht bei der Abwä-
gung zwischen Geldstrafe und Frei-
heitsstrafe nicht berücksichtigen,
doch muß sich die mit den Para-
graphen im einzelnen nicht ver-
traute Allgemeinheit – anders als
der Gesetz und Recht unterworfene
Richter – bei ihrer Meinungsbil-
dung nicht auf die Vorschriften
über Vollstreckung und Geldstra-
fen und Ersatzfreiheitsstrafen ver-
weisen lassen. 

Allerdings kann die Freiheitsstra-
fe, die ihre Wirkung allein durch
ihre Verhängung entfaltet, durch-
aus zur Bewährung ausgesetzt wer-
den, § 56 StGB.«

Anmerkung:
Der Sprachstil in der Begründung
zeigt, wie stark sich die kriminalpoli-
tische Atmosphäre verschlechtert
hat. Schüler-Springorum schätzt die
Veränderungen wie folgt ein: 

»Die gegenwärtige kriminalpoliti-
sche Orientierung ist auf dem Wege,
den Straftäter aus einem Bürger in
einen Feind zu verwandeln, genauer
ihn vom Mitbürger zum Gesell-
schaftsfeind zu machen. Wo Delin-
quenz und Kriminalität nicht länger
als Phänomene gelten, die uns ge-
meinsam angehen, sondern nur
mehr als Phänomene, die uns indi-
viduell bedrohen, vollzieht sich
auch in unseren Köpfen eine Art
Kehrtwendung.« 

Das Urteil ist ein ebenso anschau-
liches wie nachdenklich stimmen-
des Beispiel für diese Kehrtwen-
dung. Sichtbar wird ein problemati-
sches Vorverständnis der Delin-
quenz strafunmündiger Kinder. Den
Bedingungs- und Entstehungszu-
sammenhängen von Kriminalität
sowie den Wirkungszusammenhän-
gen von Strafandrohung, -verhän-
gung und -vollstreckung werden all-
tagstheoretische Annahmen zu-
grunde gelegt. Mit Blick auf Erwar-
tungen der Allgemeinheit führt das
Urteil letztlich zu einer Fülle negati-
ver Zuschreibungen. Selten wurde
die Notwendigkeit einer Integration
von Rechts- und Sozialwissenschaf-
ten im engeren Bereich von Straf-
recht und Kriminologie so deutlich
wie in dieser Entscheidung.

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen 
lehrt Strafrecht an der Universität
Hamburg, ist Vorsitzender der DVJJ
und Mitherausgeber dieser Zeitschrift

Kongreß:
Prädikat Wertvoll
Qualität sozialer Arbeit
Jugendhilfe im Kontext
sozialer Konflikte und
individueller Krisen
Termin: 27.–29. September
1999
Ort: Dietrich-Keuning-Haus,
Leopoldstr. 50–58, Dortmund

Gute Arbeit machen und die Arbeit
gut machen, das waren und sind
zentrale Orientierungen und Leit-
prinzipien sozialer Arbeit. Gegen-
wärtig wird die Diskussion hierüber
– im Kontext sich zuspitzender so-
zialer Konflikte und individueller
Krisen bei gleichzeitig verschärften
Verteilungskonflikten und der For-
derung nach Eingrenzung (und Ab-
bau) sozialer Leistungen – in viel-
fältigen Varianten und Facetten als
Qualitätsdiskussion geführt.
Es geht bei dieser Qualitätsdiskussi-
on allerdings nicht nur um die Fra-
ge, wie Fachkräfte und Träger ihre
Leistungen gegenüber ihren Adres-
saten erfolgreich darstellen und
verteidigen können. Es geht auch
um das Selbstverständnis und um
die Entwicklung professions-inter-
ner Gütekriterien und Beurtei-
lungsmaßstäbe für das, was als gute
Arbeit gelten kann und darf.
Hierzu will der ISA-Kongreß einen
Beitrag leisten.

Tagungsbeitrag:
Der Tagungsbeitrag beträgt für alle
drei Tage (27.–29.9.99) DM 200,–.
Eine eintägige Kongreßteilnahme
ist an allen drei Tagen möglich. Der
Tagungsbeitrag für den ersten Tag
(27.9.) beträgt DM 60,–, für den
zweiten Tag (28.9.) DM 100,– und
für den dritten Tag (29.9.) DM 40,–,
jeweils unter Einschluß der Ta-
gungsunterlagen, jedoch ohne Un-
terkunft und Verpflegung.
Für StudentInnen und Erwerbslose
reduziert sich der Tagungsbeitrag
(gegen Nachweis) um 60% auf DM
80,– bzw. DM 24,–, DM 40,– und
DM 16,–.

Anmeldung:
Um Anmeldung wird bis zum 
6. September 1999 beim 
Institut für soziale Arbeit e.V. 
Studtstr. 20, 48149 Münster

Tel.: 0251/92536-0
Fax: 0251/92536-80 gebeten.
(Auskunft: Doris Niebuhr, Magda
Watson)

Preisverleihung:
Fritz Sack-Preis für
Kriminologie
GIWK – Gesellschaft für
interdisziplinäre wissen-
schaftliche Kriminologie
Termin: 30. November 1999

Mit dem Fritz Sack-Preis für Krimi-
nologie sollen alle zwei Jahre Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ausgezeichnet werden, die
sich mit einer hervorragenden wis-
senschaftlichen Arbeit in besonde-
rer Weise um die Entwicklung oder
Förderung der interdisziplinären
wissenschaftlichen Kriminologie
verdient gemacht haben.
Der Preis wird von der Gesellschaft
für interdisziplinäre wissenschaftli-
che Kriminologie verliehen.

Preissumme:
Die Preissumme beträgt DM
3.000,–. Sie wird einem Preisträger
oder einer Preisträgerin oder einem
Autoren-/Autorinnen-Team verlie-
hen. Dem Vorstand der Gesellschaft
bleibt das Recht vorbehalten, aus fi-
nanziellen Gründen die Preissum-
me neu festzusetzen oder die Aus-
schreibung des Preises auszusetzen.

Preisvergabe:
Mit dem Preis werden ein Autor/
eine Autorin oder ein Autoren-/Au-
torinnen-Team für bereits veröffent-
lichte Arbeiten – dies können eine
oder mehrere wissenschaftliche Auf-
sätze oder Monographien sein – aus-
gezeichnet, die nicht länger als zwei
Jahre vor Ablauf der Nominierungs-
frist publiziert wurden.
Über die Preisverleihung entschei-
det eine – von der Mitgliederver-
sammlung der Gesellschaft gewähl-
te – unabhängige Fachjury auf der
Grundlage der eingegangenen No-
minierungen mit der einfachen
Mehrheit ihrer Mitglieder. Die Ent-
scheidung ist endgültig und unan-
fechtbar. An Mitglieder der Jury
und des Vorstands der Gesellschaft
kann der Preis nicht verliehen wer-
den.

Nominierungen:
Nominierungen sind bis zum 30.
November mit einer Begründung,
die zwei Seiten nicht überschreiten
soll, an die Fachjury (c/o Geschäfts-
stelle der GIWK, Anschrift siehe
unten) einzureichen.

Zusammensetzung der Jury:
Die Fachjury besteht zur Zeit aus
Dr. Susanne Karstedt (Bielefeld),
Prof. Dr. Rüdiger Lautmann (Bre-
men), PD Dr. Gabi Löschper (Ham-
burg), Prof. Dr. Wolfgang Naucke
(Frankfurt/M.), PD Dr. Gerlinda
Smaus (Saarbrücken).

Anschrift:
Geschäftsstelle der GIWK
Aufbau- und Kontaktstudium
Kriminologie
Troplowitzstraße 7
D-22529 Hamburg

Aufbaustudium:
Kriminologie
Ort: Universität Hamburg

Im Sommersemester 2000 beginnt
der nächste Durchgang des 4seme-
strigen Aufbaustudiums Kriminolo-
gie (Abschluß: »Diplom-Kriminolo-
ge/in«).

Zulassungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudi-
um in Soziologie, Psychologie,
Pädagogik, Rechtswissenschaft oder
in einem anderen der Kriminologie
verwandten Fach (z.B. Sozialpäda-
gogik, Politologie, Geschichte, Me-
dizin) und Schwerpunktsetzung
des bisherigen Studiums auf krimi-
nologische Problemfelder.

Bewerbungsfrist:
15.12.1999 – 15.01.2000 (Aus-
schlußfrist!) beim Studentensekre-
tariat der Universität Hamburg

Näheres Informationsmaterial:
Prof. Dr. Sebastian Scheerer
Aufbau- und Kontaktstudium
Kriminologie
Troplowitzstr. 7, 22529 Hamburg
Tel.: 040/4123-3329/3323/2322/
3321/3679, Fax: 040/4123-2328
Email: astksek@rz-cip-1.uni-ham-
burg.de
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